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RS OGH 1982/11/11 7Ob33/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1982

Norm

VersVG §12 Abs3

Rechtssatz

Die Nichterhebung eines Anspruches durch den Versicherungsnehmer verstößt grundsätzlich nicht gegen Treu und

Glauben, zumal dem Versicherer nach österreichischem Recht jederzeit eine Feststellungsklage und nach eigener

Zahlung die Regreßklage freisteht.

Entscheidungstexte

7 Ob 33/82
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